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Sehr geehrter Her 

7 auf den mit Schreiben vom 27.12.2021 erhobenen Widerspruch ergeht nach 

Überprüfung der Sach- und Rechtslage folgende Entscheidung: 

1. Ihrem Widerspruch wird im Umfang der beigefügten Anlage stattge 
ben. Der Bescheid vom 09.12.2021 wird insoweit aufgehoben, als der 
Informationszugang ohne Preisgabe geheimhaltungsbedürftiger In 

formationen möglich ist. 

2. Im Übrigen wird Ihr Widerspruch zurückgewiesen. 

Der Widerspruchsführer hat die Kosten des Widerspruchsverfahrens 
zu tragen. Für diesen Bescheid wird eine Gebühr von 30,00 EUR fest 
gesetzt. 

Gründe; 

I. 

Mit E-Mail vom 30.11.2021 haben Sie auf Grundlage des Informationstrei- 
heitsgesetzes (IFG) beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge um Über- 
sendung der Leitlinien für die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
durch zivilgesellschaftliche Akteure gebeten. Überdies fragten Sie Gutachten 

  

   

    
  

; j oe, Wur: Linken 43 und 65 bis Hiroshiimaplatın. Tram, Linie ? tin Tristamstnaike 
Kontoinhaber: Halle/Saale, Dienatuitı Weuten/Opt; IBAN: DEOS 2500 0000 0075 0010 07, 

‚Kreditinstitut: Deutsche Bundesbank, Filiale München, BIC {SWIFT-Codeh MARKDIF 1750 

  te Er ae a
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Ihr Antrag wurde mit Bescheid vom 09.12.2021 abgelehnt, Auf den Inhalt des Bescheides wird insoweit Bezug genommen. 

Gegen diesen Bescheid erheben 
spruch. Hierin führen Sie im We. 
tion jedenfalls in Teilen offengel: 

L auf geschützte Informationen m 
+ angefragten Leitlinien lediglich 

recht enthielten und diese som; 
Bundesamtes entwickelt worde 

Sie mit Schreiben vom 27.12.2021 Wider- 
sentlichen aus, dass die begehrte Inforrna- 
'egt werden könne, ohne dass Rückschlüsse 
öglich wären. Weiter tragen Sie vor, dass die 
Ausführungen zum geltenden Datenschutz- 
it gerade für eine Weitergabe außerhalb des 
n seien. Eine Weitergabe von Informationen an Sicherheitsbehörden sei im Übrigen „radikalisierten Indexpersonen“ von Vornherein bekannt. Zuletzt tragen Sie vor, dass das BAMF nicht von der Be- reichsausnahme des $ 3 Nr. 8 IFG umfasst sei, da Referat 71C keinen engen Bezug zur Tätigkeit von Sicherheitsbehörden habe. 

   

    

   

      

   

      

   

   

  

I. 

‚Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ist die Sach- und Rechtslage er- 
neut geprüft worden. Die nochmalige Prüfung des Dokuments, auf das sich 

ormationszugang bezieht, hat ergeben, dass sich darin teil- 
e Informationen befinden, auf die ein Zugangsanspruch dem Grunde 

Abs.2. 1 1IFG ist daher dem Antrag in dem Umfang 
der Informationszugang ohne Preisgabe der geheim- 

rmationen und ohne unverhältnismäßigen Ver- 
möglich ist (zum kumulativen Vorliegen beider Voraus- 

  

    

      

Urt, v. 19.3.2008 - 7 E 4067/06 Rn. 55, BeckRS 
7E791/07(1)). 

Bund/Länder-Leitfaden zu den Über- 
en der zivilgesellschaftlichen Beratungs- 

its eradikalisierungs-/Distanzierungs- 
geheimhaltungsbedürftigen Infor- 
ı sind. rd darum gebeten, mit   



    

     
     

    

     
    

     
    

   
   

    

    

Gemäß $3 Nr. 1lit. cIFG besteht kein Anspruch auf Informationszugang, 
ı das Bekanntwerden von Informationen nachteilige Auswirkungen auf 

i Belange der inneren und äußeren Sicherheit haben kann. 

Die geschwärzten Passagen enthalten phänomenologische Merkmale, die 
n Te Informationen und Erkenntnissen der Verfassungsschutzbe- 

; Bundes und der Länder beruhen und auf die unter anderem auch 
ördliche Stellen zurückgreifen. Um eine praxisorientierte 

"Einschätzung, ob die Tatbestandsvoraussetzungen einer daten- 
n Übermittlungsbefugnis nach $ 24 Abs. 1 Nr. 1 BDSG oder 

itlichen Anzeigepflicht nach $ 138 StGB vorliegen, bieten zu 
die Bestimmungen in einen Zusammenhang mit phäno- 

Merkmalen von radikalisierten Personen auf der ideologi- 
der individuellen Verhaltensebene gebracht. 

dieser Merkmale könnte dazu führen, dass radikali- 
‚ihre Aussagen entsprechend anpassen und so einer 

zen Sicherheitsbehörden entgehen. Hierbei ist auch 
‚ob diesen Personen dem Grunde nach bekannt sein dürfte, 

eine starke Ideologisierung hindeuten, zu einer Wei- 

tionen an Sicherheitsbehörden führen können. Viel- 
chwärzten Passagen deutlich ausdifferenzierte Ver- 

gezielt dazu genutzt werden könnte, einer 
n zu entgehen. Aus der Offenlegung dieser 

h eine Gefährdung der Sicherheit des Bundes 
zu nachteiligen Auswirkungen auf erhebli- 

| äußeren Sicherheit führen. 

Informationserteilung verweigert werden, 
h der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
en (VSA) der Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

eine Information als Verschlusssache
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Kontoinhaber: 

Kreditinstitut: 

IBAN: 

BIC: 

Verwendungszweck: 

  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage 

erhoben werden beim Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 9151 er 

sbach, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts 

stelle. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

   


